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Konrad Hilpert 
Der Krieg in kirchlichen Lehrdokumenten der letzten hundert Jahre 

Die ntl. Gesichtspunkte zur sittlichen Qualität des Krieges ergeben auch in ihrer Gesamt
heit keine vollständige Stellungnahme zum Krieg. Die Christen bleiben in dieser Frage 
angewiesen auf weiterführende theologische Reflexionen. Diese haben in der kirchlichen 
Lehre ihren Niederschlag gefunden, zunächst in der traditionellen, naturrechtlich argu
mentierenden Lehre vom gerechten Krieg und den dazu formulierten Kriterien (I). Die 
kirchenamtlichen Äußerungen weisen zunehmend neue Akzentsetzungen auf: Zunächst 
wird der Krieg als Übel gekennzeichnet und die Verpflichtung zum Frieden hervorgehoben 
(II). Mit der Entwicklung der Waffentechnik des 20. Jahrhunderts wird die grundsätzliche 
moralische Fragwürdigkeit zunehmend deutlich hervorgehoben, bis zu einer offensichtli
chen Spannung zur traditionellen Lehre vom gerechten Krieg (III). Seit der Enzyklika 
„Pacem in terris" und dem 2. Vatikanischen Konzil nimmt die Notwendigkeit eines grund
legenden und umfassenden Aufbaus des Friedens in den Lehrdokumenten einen immer 
breiteren Raum ein (IV). 

Seit Christen an der Verwaltung staatli
cher Macht beteiligt sind - und das ist 
ziemlich genau seit der sogenannten kon
stantinischen Wende der Fall - , ist der Krieg 
nie nur eine Angelegenheit der Regierenden 
und der Soldaten, sondern stets auch ein 
Gegenstand theologisch-ethischen Nach
denkens und kirchlichen Handelns. Und 
zwar war er dies nicht bloß in der Weise der 
praktischen Sorge um die von den schlim
men Auswirkungen des Kriegs Betroffenen 
oder des individuellen und kollektiven Tro
stes, der Ermahnung zu Frieden und Gerech
tigkeit oder der Bitte um Geduld; vielmehr 
bezieht sich christliches Interesse am Thema 
Krieg auch auf die Problematisierung der 
sittlichen Qualität des Krieges, auf die 
Beteiligung des einzelnen sowie auf das 
Verhältnis zu den praktischen Konsequenzen 
der christlichen Heils-, Versöhnungs- und 
Friedensbotschaft. Gesichtspunkte hierzu 
lassen sich bekanntlich bereits im Neuen 
Testament finden, beispielsweise die Ver
schärfung der altbundlichen Vergeltungsre
geln zum radikalen Verzicht auf Selbstbe
hauptung in der fünften Antithese der 
Bergpredigt (Mt 5,38-42 par) oder Jesu 
Verhalten bei seiner Gefangennahme 
(Mt 26,51-53 par). Allerdings ergeben diese 
Gesichtspunkte in ihrer Gesamtheit keine 

vollständige Stellungnahme zum Krieg, 
noch lassen sie sich auch nur zu eindeutigen 
und unmittelbaren Handlungsanweisungen 
harmonisieren. Daraus zu folgern, sie seien 
für die genannten Probleme theologisch 
vernachlässigenswert, wäre ein problemati
scher und für die Identität christlichen 
Glaubens sehr gefährlicher Schritt. Aber die 
unmittelbare Berufung auf ein biblisches 
Moment reicht eben nicht aus. Das Problem 
kann also nur durch theologische Reflexion 
vorangebracht werden. Dies aber ist unum
gänglich; denn immerhin steht aus christli
cher Sicht Zentrales auf dem Spiel, nämlich 
die Unversehrtheit menschlichen Lebens, 
das Zusammenleben von vielen Menschen 
und heute wahrscheinlich auch das Überle
ben der Menschheit als Gesamtheit. 

Wenn die folgenden Ausführungen dem 
Thema Krieg in Lehrdokumenten der Kir
che aus den letzten hundert Jahren nachge
hen, so haben sie nur einen schmalen Aus
schnitt aus dieser sehr viel umfassenderen 
und vielschichtigeren Aufgabenstellung im 
Blick. Daß es trotzdem sinnvoll ist, so 
begrenzt zu fragen, liegt zum einen daran, 
daß die Bezugnahme auf die Problematik 
des Kriegs etwa seit Beginn dieses Jahrhun
derts im Sprechen und Handeln der Kirche 
und besonders der Päpste eine Häufigkeit 
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und Intensität angenommen hat, durch die 
sie eines der gewichtigsten Felder kirchli
chen Engagements geworden ist. Zum ande
ren ist es sinnvoll, so zu fragen, weil der 
kirchliche Einsatz für den Frieden zu demje
nigen gehört, was in der Öffentlichkeit, 
auch in der kirchenfernen, am meisten 
Anerkennung findet.1 

I. Die Grundlage: 
die naturrechtliche Kriegslehre 

Das Verständnis des Kriegs in den kirch
lichen Aussagen ist bis in die sechziger Jahre 
unseres Jahrhunderts hinein durch die 
Lehre vom gerechten Krieg geprägt. Sie war 
durch Augustinus aus der römischen Staats
philosophie ins christliche Denken einge
führt, durch Thomas von Aquin ausgebaut 
und von den spanischen Barock-Scholasti
kern, vor allem Franz Suarez und Franz von 
Vitoria, erweitert worden. Ein Krieg (so
wohl Verteidigungs- wie Angriffskrieg) ist 
danach nur dann sittlich erlaubt, wenn die 
folgenden Bedingungen2 erfüllt sind: 
(1) Er darf nur vom zuständigen staatlichen 
Souverän, d. h. von einer Obrigkeit, die 
keiner höheren Autorität mehr untersteht, 
erklärt und geführt werden. 
(2) Er darf nur als äußerstes und letztes 
Mittel der Selbsthilfe in Anwendung kom
men, nachdem bereits alle anderen Verstän
digungsmöglichkeiten ausgeschöpft wur
den. 
(3) Es muß ein schwerwiegendes Unrecht 
der Gegenseite vorliegen, 
(4) Bei der Durchführung des Kriegs dür
fen keine sittlich verwerflichen Mittel einge
setzt werden, besonders nicht die direkte 
Hinmordung von an den Kampfhandlun
gen Unbeteiligten, von Unschuldigen und 
Wehrlosen. 
(5) Die Zufügung von Schaden an Leben 
und Gut darf nur so weit gehen und so lange 
anhalten, wie es zur Erreichung des Zwecks 
des gerechten Kriegs, also der Verteidigung 
bzw. Wiederherstellung der Rechtsordnung 
und des Gemeinwohls, erforderlich ist. 

Ungerechter Krieg gilt als schwere Sünde 
ebenso wie Verstöße gegen einzelne der 
aufgezählten Bedingungen. Als sündhaft 
gilt auch die freiwillige Teilnahme an einem 
als ungerecht erkannten Krieg. Allerdings 
besteht für den einzelnen keine Pflicht, über 
die Berechtigung bzw. Nichtberechtigung 
eines Kriegs zu befinden. Im Zweifelsfall 
darf bzw. muß er dienen, weil die Vermu
tung der sittlichen Richtigkeit auf Seiten der 
staatlichen Autorität ist.3 

Obschon in dieser Lehre der Krieg als 
solcher nicht verurteilt wird, ist andererseits 
doch deutlich, daß die Suche nach Krite
rien, unter denen ein Krieg als rechtfertig
bar gilt, weder für die propagandistische 
Verherrlichung4 beansprucht werden kann, 
noch auch der ethischen Neutralisierung des 
Kriegs im Sinne der bekannten Clausewitz-
Formel vom „Krieg als der bloßen Fortset
zung der Politik mit anderen Mitteln" das 
Wort redet, sondern ein kriegseingrenzen
des Ziel verfolgt. Der Krieg erscheint 
gleichsam als Notwehrrecht für den Staat, 
das an die obigen restriktiven Kriterien 
gebunden ist. 

Π. Krieg als Übel und der Appell 
zum Frieden 

In den lehramtlichen Verlautbarungen, 
die sich mit der Thematik Krieg befassen, 
wird diese Lehre vom gerechten Krieg 
ausdrücklich herangezogen oder auch nur 
stillschweigend vorausgesetzt. So heißt es 
etwa in einer Ansprache Leos X I I I . an die 
Kardinäle von 1889, es sei „erlaubt, sein 
Recht mit Waffengewalt zu verteidigen, 
wenn es nicht gegen die Natur ist" 5; sie fährt 
allerdings gleich damit fort, daß die Natur 
es verbiete, die Gewalt anstelle von Gerech
tigkeit und Liebe zur Grundlage des Rechts 
zu machen. Auch in den Ansprachen Pius 
X I I . , unter denen vor allem die Weihnachts
ansprachen während des 2. Weltkriegs die
ser Thematik gewidmet sind, wird die 
Doktrin vom gerechten Krieg mehrfach 
erwähnt 6 bzw. als Argumentationshinter-
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grund bei der Verurteilung konkreter Er
scheinungsformen des 2. Weltkriegs als 
Überschreitungen des Erlaubten vorausge
setzt. Darunter fallen etwa: „der vorbe
dachte Angriff auf ein [ . . . ] friedfertiges 
Volk unter dem Vorwand einer Bedrohung 
[ . . . ] , Grausamkeiten [ . . . ] und [. . . ] Anwen
dung von Zerstörungsmitteln selbst gegen 
Nicht-Kämpfende und Flüchtlinge, gegen 
alte Leute, Frauen und Kinder, die Gering
schätzung der menschlichen Freiheit und 
Würde sowie des Menschenlebens [ . . . ] ; eine 
immer mehr sich verbreitende methodische, 
widerchristliche [. . . ] Propaganda"7, die 
Unterdrückung und sogar Ausrottung gan
zer Völker allein „wegen ihrer Nationalität 
oder wegen ihrer Rasse"8, die Gefährdung 
der Zivilbevölkerung und aller Wehrlosen 
sowie die Anwendung je neuer, noch ver
nichtenderer Kampfmittel 9, die schweren 
Verstöße gegen die „Ehrfurcht vor dem 
Leben, der Ehre und dem Eigentum der 
Bewohner" in den besetzten Gebieten sowie 
Beschneidungen der Rechte der Familie und 
der Ausübung der Religion. 1 0 

Trotz dieser Bezugnahmen auf die tradi
tionelle Lehre entstehen in den kirchlichen 
Dokumenten, die sich mit dem Krieg 
befassen, neue Perspektiven: Viel akzentu
ierter als in der theologischen Lehre wird 
der Krieg als ein Übel bezeichnet; Benedikt 
XV. spricht 1915 von einem „entsetzlichen 
Blutbad, das seit einem Jahr Europa ent
ehrt" 1 1, vom „Wahnsinn dieses unerhört 
grauenvollen Krieges"12 und 1917 von 
einem drohenden „Selbstmord" 1 3 , Pius X I I . 
1939 von einem „unsagbaren Verhäng
nis" 1 4, mehrfach vom „Unglück des 
Kriegs" 1 5, vom Krieg als einem „Unge
heuer"16, 1941 von der „Geißel des Krie
ges"17, 1943 von einem „Kampf aller gegen 
alle" 1 8, von einem „entsetzlichen Trauer
spiel" 1 9, einem Gehen „am Rand eines 
Abgrundes von unsagbarem Unheil" 2 0 , von 
„Zerstörung und Gemetzel"21. Die Bemü
hung um Erhaltung bzw. Wiederherstellung 
des Friedens gilt als oberstes Gebot der 
Kriegsmoral, was sich schon daran ablesen 
läßt, daß das Thema Krieg ausnahmslos in 

eindringliche Aufrufe zum Frieden einge
bettet wird. Bemerkenswert erscheint in 
diesem Zusammenhang auch die Tatsache, 
daß immer dann, wenn ein konkreter Krieg 
im Blick ist, die Frage, ob er denn gerecht 
im Sinne* von erlaubt sei oder nicht, nicht 
erörtert wird. Bei diesem Verzicht ist erklär
termaßen 2 2 die Absicht, Unparteilichkeit zu 
demonstrieren und auf beiden Seiten Gehör 
zu finden, im Spiel, wohl auch die Rücksicht 
auf die kirchlichen Belange im Hoheitsge
biet eines eventuell kritisierten oder gar 
angeklagten Staates. Man kann solches 
rückblickend natürlich kritisieren. Freilich 
sollte man dabei nicht übersehen, daß der 
Verzicht auch so interpretiert werden kann, 
daß das dritte Kriterium der Lehre vom 
gerechten Krieg, nämlich das Vorliegen 
schweren Unrechts auf einer, und zwar: nur 
auf einer Seite, in bezug auf die beiden 
Weltkriege gar nicht statuierbar ist. Dafür 
sprechen sowohl die ausdrückliche War
nung vor „jeder einseitigen Behauptung von 
Recht und Gerechtigkeit"23 wie auch das 
Fehlen des in älteren theologischen Ab
handlungen der traditionellen Lehre immer 
wieder begegnenden Satzes, ein Krieg sei, 
wenn die obigen Bedingungen erfüllt seien, 
nicht nur erlaubt, sondern sogar sittliche 
Pflicht. Diese Distanz gegenüber einer 
unmittelbaren Inanspruchnahme geht so 
weit, daß der Krieg, ohne daß er als geeigne
tes Mittel einer gerechten und dauerhaften 
Friedensordnung ausdrücklich ausge
schlossen wird, doch als solches faktisch in 
Frage gestellt wird. So verpflichtet Benedikt 
XV. im Rahmen seiner beschwörenden 
Friedensappelle bereits 1915 die Kriegspar
teien, ihre Auseinandersetzung auf dem 
Weg von Verhandlungen und Verträgen 
einer Klärung zuzuführen und dabei auch 
Konzessionen zu machen; „derartige Kon
zessionen, selbst wenn sie mit einigen Opfern 
verbunden sind", seien das sittlich Gefor
derte, die Fortführung des „unerhört grau
envollen Krieges" hingegen bedeute 
Schuld.24 In der Sache ähnlich, aber weitaus 
nicht so dringlich und eindeutig, verkündet 
der Papst 1942, daß angesichts der Aufhäu-
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fung derartiger Trümmermassen auf mate
riellem wie auf geistigem Gebiet ,jede 
Anstrengung aufgerufen ist, die irgendwie 
geeignet sein könnte, eine rasche Beendi
gung des Konflikts herbeizuführen" 2 5, 
„auch" - wie er am Schluß derselben An
sprache betont - „wenn ein solcher Friede 
nicht in allen Punkten den Erwartungen der 
Beteiligten entsprechen sollte".2 6 

Hinter solchen eindringlichen Appellen, 
Frieden zu schaffen, steht außer dem göttli
chen Friedensgebot27 eben auch die Prüfung 
der in der traditionellen Lehre vom gerech
ten Krieg enthaltenen Kriterien. Zu dem 
Fehlen eines zweifelsfreien Rechtstitels [Be
dingung (3)], von dem bereits die Rede war, 
tritt hier die offenkundige Verletzung des in 
Bedingung (5) formulierten Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Sie 
drängt Pius X I I . vier Jahre nach Kriegsaus
bruch zu der Frage: „läßt sich die Fortset
zung [ . . . ] eines solchen [im vorhergehenden 
als „totalitär" gekennzeichneten] Krieges 
noch mit den nationalen Interessen vereinen 
und vor dem christlichen und menschlichen 
Gewissen verteidigen und rechtfertigen?"28 

Noch in einer dritten Argumentationsli
nie versuchten die Päpste der Zeit der beiden 
Weltkriege die kritische Potenz der traditio
nellen Lehre vom gerechten Krieg von 
Anfang an zu nutzen, um einer theologi
schen und moralischen Rechtfertigung die
ser Kriege zu widersprechen und die Ver
pflichtung zum Frieden einzuschärfen, 
nämlich indem sie bestritten, daß die Bedin
gungen (1) und (2) (Fehlen einer übernatio
nalen Rekursmöglichkeit; vorangegangene 
Ausschöpfung aller anderen Mittel zur 
Regelung der Gegensätze) hier tatsächlich 
vorgelegen haben. So bemerkt Pius X I I . 
1939, daß „die zwischen den Völkern 
verhandelten Fragen [ . . . ] an sich nicht 
unlösbar waren" 2 9, stellt somit also in 
Abrede (allerdings mit einem abschwächen
den „an sich"), daß der Krieg in diesem Fall 
das letztmögliche Mittel der friedlichen und 
gerechten Konfliktregelung war. Zugleich 
empfiehlt er die Einrichtung bzw. Wieder
herstellung von internationalen Institutio

nen; sie sollen garantieren, daß die zwi
schenstaatlichen Verträge, besonders natür
lich die Friedensverträge, korrekt erfüllt 
werden bzw. entsprechend der besseren 
Einsicht nach Recht und Billigkeit verbes
sert werden.30 In derselben Richtung, aber 
gezielter, hatte Benedikt XV. in seinem 
großen Friedensaufruf „Des le debut" von 
1917 den Beteiligten vorgeschlagen, als eine 
der Grundlagen für einen dauerhaften und 
gerechten Frieden „anstelle der Armeen ein 
Schiedsgericht [einzusetzen], das eine weit
reichende friedensstiftende Funktion aus
üben soll, nach zu vereinbarenden Normen 
und festzulegenden Sicherungs- und Straf
maßnahmen gegenüber dem Staat, der sich 
weigern sollte, die internationalen Fragen 
dem Schiedsgericht zu unterbreiten oder 
seine Beschlüsse anzunehmen"31. Hier wird 
also die in der Definition der staatlichen 
Souveränität von „Bedingung (1)" enthal
tene Unmöglichkeit des Rekurses an eine 
übergeordnete Instanz positiv zu einer 
Aufforderung gewendet, eine solche, bis
lang noch nicht bestehende, übergeordnete 
Instanz zu schaffen und sie mit dem für ihr 
Funktionieren notwendigen Sanktionspo
tential auszustatten; ist dies realisiert, kann 
die erste Bedingung der traditionellen Lehre 
überhaupt nicht mehr eintreten; zusammen 
mit den anderen Vorschlägen (Freiheit der 
Verkehrswege, Verzicht auf Wiedergutma
chung der Kriegsschäden und Rückgabe der 
besetzten Gebiete) ist die Einrichtung eines 
ständigen Schiedsgerichts in der Sicht des 
Papstes deshalb „geeignet, die Wiederho
lung ähnlicher Konflikte unmöglich zu 
machen"32. 

III . Die grundsätzliche moralische Frag
würdigkeit des Krieges angesichts der 
neuartigen Vernichtungswaffen 

Auch nach dem Ende des Zweiten Welt
kriegs bleiben die Warnung vor dem Krieg, 
die Einschärfung der Verpflichtung zum 
Frieden, der Gedanke einer übernationalen 
Gemeinschaft der Völker (besonders Euro
pas) die dominierenden Schwerpunkte der 
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politischen Verkündigung Pius X I I . Aber 
die Entwicklung der Waffentechnik nötigt 
dazu, die Frage der Erlaubtheit des Kriegs 
und ihre traditionelle Beantwortung noch in 
einem weiteren Punkt zu problematisieren. 
Denn ein Krieg kann dieser Auffassung 
zufolge nur dann erlaubt sein, wenn er die 
Aufrichtung einer wahren und gerechten 
Friedensordnung bezweckt33; das bedeutet 
aber, daß weder die Mittel noch die Folgen 
moralisch neutral sind; bezüglich der erste-
ren gilt deshalb die unter (4) formulierte 
Einschränkung, bezüglich der letzteren das 
Kriterium (5); es verlangt, die jeweiligen 
Folgen gegeneinander abzuwägen, und läßt 
eine kriegerische Aktion nur zu, wenn eine 
reale Chance besteht, das Ziel zu erreichen. 

Von beidem her, von den Mitteln wie von 
den Folgen, stellten die modernen Kriegs
waffen insofern eine radikale Herausforde
rung dar, als es ihnen gerade eigen ist, 
einerseits den Kampf zu totalisieren und 
andererseits in ihren Wirkungen zuneh
mend unkontrollierbar zu sein. Auf diese 
Tendenzen hatte Pius X I I . bereits im Ver
lauf des Kriegs mehrfach hingewiesen: So 
beschwört er in seiner Osterbotschaft von 
1943 die Kriegführenden, „bis zum äußer
sten der Versuchung zu widerstehen, neue, 
noch vernichtendere Kampfmittel anzu
wenden". „Denn jedes neue Kampfmittel 
bringt als unvermeidlichen Gegenschlag 
den Einsatz desselben neuen, mitunter noch 
entsetzlicheren und grausameren mit sich. 
Wenn schon jetzt beklagt werden muß, daß 
die Grenzen dessen, was ein gerechter Krieg 
erlaubt, überschritten worden sind, würde 
dann eine zunehmende Verschärfung der 
Angriffswaffen den Krieg nicht sehr bald in 
ein unfaßbares Entsetzen verwandeln?"34 In 
einer anderen Ansprache aus demselben 
Jahr heißt es, eingebettet zwischen die Klage 
über die Verletzung der Grundsätze der 
Humanität und die Warnung vor der Versu
chung „noch schrecklicherer Zerstörungs
und Mordmittel" 3 5: „ [ . . .] von selbst [lenkt] 
die Verschärfung der Kriegstechnik, die 
zunehmende Anwendung von Kampfmit
teln, die keinen Unterschied mehr machen 

zwischen den sogenannten ,Objekten4 mili
tärischer und nichtmilitärischer Art, die 
Aufmerksamkeit auf die Gefahren, die das 
traurige, unerbittliche gegenseitige Über
bieten von Maßnahme und Gegenmaß
nahme sowohl zum Schaden der einzelnen 
Völker wie auch der gesamten Gemein
schaft der Nationen in sich birgt." 3 6 

Erheblich zugespitzt und mit einer schok-
kierenden Dringlichkeit stellten sich diese 
Bedenken jedoch seit dem Einsatz der 
Atombombe in Japan und der massenhaf
ten Herstellung dieser Waffen nach dem 
Krieg. Mi t ihnen befassen sich deshalb 
mehrere Verlautbarungen Pius X I I . in den 
13 Jahren bis zum Ende seines Pontifikats*, 
unter denen die beiden Ansprachen vor 
Ärzten aus den Jahren 1953 und 1954 die 
wichtigsten sein dürften. In der ersten 
verwahrt er sich dagegen, daß jede Art von 
Ungerechtigkeit dazu berechtige, die Ge
waltmethoden des Kriegs anzuwenden, und 
bezieht diese Restriktion interessanterweise 
nicht wie früher nur auf die Qualität des 
Unrechts und auf die ultima ratio [( l ) - (3)] , 
sondern auf die Folgen: „Wenn die Schä
den, die er [sc. der Krieg] nach sich zieht, 
unvergleichlich größer sind als die der 
, geduldeten Ungerechtigkeit', kann man 
verpflichtet sein, ,die Ungerechtigkeit auf 
sich zu nehmen4."37 Der Text fahrt darauf 
fort: „Was wir hier gesagt haben, gilt vor 
allen Dingen für den ,ABC-Krieg' [.. . ] . Die 
Frage, ob er schlechthin notwendig werden 
kann, um sich gegen einen ABC-Krieg zu 
verteidigen, sei hier nur gestellt. Die Ant
wort läßt sich aus denselben Prinzipien 
ableiten, die heute entscheiden, ob ein Krieg 
überhaupt zu rechtfertigen ist." 3 8 Die Frage 
bleibt hier also mehr oder weniger offen. 
Die zweite der erwähnten Reden fragt nach 
der grundsätzlichen Erlaubtheit des moder
nen totalen Kriegs, besonders des ABC-
Kriegs. Ebenfalls im Hinblick auf seine 
„Schrecken und unermeßliche Leiden" wird 
seine Entfesselung als schlimmes Verbre
chen bezeichnet und erklärt, daß die Frage 
der Erlaubtheit überhaupt „nur für den Fall 
[gestellt werden könne], wo er zur Selbstver-
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teidigung unter den angegebenen Bedingun
gen [nämlich, „daß er durch ein evidentes 
Unrecht von äußerster Schwere, das auf 
andere Weise nicht verhindert werden kann, 
aufgezwungen ist"] als unvermeidlich ange
sehen werden muß". Aber selbst dann 
müsse man ihn mit allen Mitteln zu verhin
dern suchen, und es müsse die Gewähr 
bestehen, daß die Wirkungen eines derarti
gen Krieges „auf die strengen Erfordernisse 
der Verteidigung beschränkt" bleiben. 
„Wenn dennoch die Anwendung dieses 
Mittels eine solche Ausdehnung des Übels 
mit sich bringt, daß es sich der Kontrolle des 
Menschen völlig entzieht, muß sein Ge
brauch als unsittlich verworfen werden. Es 
würde sich dann nicht mehr um Verteidi
gung' gegen Unrecht oder notwendige Siche
rung' rechtmäßigen Besitzes handeln, son
dern einfachhin um Vernichtung allen Men
schenlebens innerhalb des Aktionsbereiches. 
Dies ist aus keinem Grunde erlaubt."3 9 

Es dürfte u. a. die offenkundige Span
nung zwischen der traditionellen Doktrin 
von der grundsätzlichen Erlaubtheit des 
Kriegs bei Vorliegen bestimmter Bedingun
gen und der in Konsequenz dieser Kriterien 
sich abzeichnenden prinzipiellen Unsittlich-
keit der faktisch erreichten Kriegstechnik40 

gewesen sein, die Pius X I I . daran gehindert 
hat, die Frage nach der eventuellen Erlaubt
heit des Atomkriegs eindeutiger zu beant
worten. Allerdings läßt die Beschreibung 
der Folgen eines atomaren Konflikts an 
anderen Stellen41 erkennen, daß der Papst 
die Möglichkeit der Kontrollierbarkeit eher 
skeptisch bis verneinend eingeschätzt hat; 
denn dort ist beispielsweise die Rede von der 
„gänzlichen Vernichtung jeden animali
schen und pflanzlichen Lebens und aller 
Menschenwerke", von der lang anhalten
den Vergiftung von Atmosphäre, Erdreich 
und Ozeanen selbst in vom Aktionsbereich 
entfernten Gebieten, und von biologischen 
Spätwirkungen besonders auch für die 
nachfolgenden Generationen.42 

Diese Unklarheit hatte übrigens im deutschen 
Katholizismus ein heftiges Nachspiel. Es vollzog 

sich vor dem Hintergrund der innenpolitischen 
Auseinandersetzung um die Ausrüstung der 
Bundeswehr mit Atomwaffen und begann 1958 
mit einem Gutachten einiger deutscher Moral
theologen. Dieses war zum Ergebnis gekommen, 
die Wirkung der atomaren Kampfwaffen ent
ziehe sich nach dem Urteil gewissenhafter Sach
kenner der Kontrolle des Menschen nicht völlig 
und darum widerspreche ihre Verwendung nicht 
notwendig der sittlichen Ordnung. 4 3 Die hier
durch ausgelöste Diskussion erreichte ihren 
Höhepunkt mit einer Tagung der Katholischen 
Akademie in Bayern mit dem Thema „ K a n n der 
atomare Verteidigungskrieg ein gerechter Krieg 
sein?" 4 4 im Jahr darauf, in deren Verlauf der 
Berater des inzwischen verstorbenen Pius X I I . , 
Gustav Gundlach SJ, ein Referat über die Lehre 
dieses Papstes vom modernen Krieg hielt und 
dabei von einem absoluten Verteidigungsrecht, 
einem Verteidigungsrecht unter allen Umstän
den, sprach: „Sogar für den Fal l , daß nur eine 
Manifestation der Majestät Gottes und seiner 
Ordnung [. . .] übrig bleibt. Ja, wenn die Welt 
untergehen sollte dabei, dann wäre das auch kein 
Argument gegen unsere Argumentation/' 4 5 Vor 
allem E . - W . Böckenförde und R. Spaemann 
unterwarfen diese Position einer grundsätzlichen 
Kritik; sie wiesen u. a. darauf hin, daß die 
Atomwaffen zu einer Gruppe von Kampfmitteln 
gehörten, „die in einer solchen Weise und in 
einem solchen A u s m a ß auf Zerstörung hin 
entworfen und gebaut sind, daß sie ihrer ,Natur' 
nach, ganz unabhängig von der Intention des 
Handelnden, unterschiedslos Kämpfende und Un
beteiligte treffen und über jedes Maß erforderli
cher Verteidigung hinausgehen müssen. Solche 
Kampfmittel sind dann von ihrer inneren, geist
gewirkten Struktur her notwendig darauf gerich
tet, in sich unzulässige Zerstörungswirkungen 
hervorzubringen, und also in sich unsittlich". 4 6 

IV. Die Notwendigkeit eines grundlegenden 
und umfassenden Aufbaus des Friedens 

Die enorme Vernichtungswirkung mo
derner Waffen und ihre menschheitsgefähr-
dende Quantität sind auch in den beiden 
Jahrzehnten nach 1960 der Stimulus kir-
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chenamtlichen Eingehens auf den Krieg 
gewesen. Die Linien des früheren Engage
ments werden weiter verfolgt, insbesondere 
was den Gedanken einer die nationalen 
Unterschiede überschreitenden Einheit der 
Menschheit sowie die Suche nach alternati
ven Konfliktlösungsarten und -Instanzen 
betrifft. Am deutlichsten kommt dies in der 
hohen positiven Bewertung zum Ausdruck, 
die der Idee, den Zielen und der Tätigkeit 
der UNO zugesprochen wurde: zuerst mit 
ihrer anerkennenden Erwähnung in „Pacem 
in terris" 4 7, dann vor allem durch die spek
takuläre Reise Pauls V I . 1965 zur Vollver
sammlung nach New York, schließlich auch 
durch die Besuche Johannes Pauls I I . 
ebenfalls in New York und in Paris bei der 
UNESCO. Zwar gilt die UNO noch nicht 
als identisch mit der notwendigen „von 
allen anerkannten öffentlichen Weltautori
tät [.. . ] , die über wirksame Macht verfügt, 
um für alle Sicherheit, Wahrung der Ge
rechtigkeit und Achtung der Rechte zu 
gewährleisten" 4 8, aber sie wird %als Mark
stein auf dem Weg dahin erkannt4 9, genauso 
wie die Deklaration der Menschenrechte 
von 194850 und die sonstigen internationa
len Institutionen5 1 als wichtige Beiträge 
gewichtet werden. 

Freilich schlägt sich die innerkirchliche 
Neuorientierung, die innerhalb dieses Zeit
raums stattgefunden hat, auch im Problem
kreis Krieg und Frieden nieder. Die Prüfung 
der Frage des Kriegs „mit einer ganz neuen 
inneren Einstellung"5 2 erweist sich vor 
allem in zwei grundlegenden Punkten: 
(a) Ein Krieg kann im Zeitalter der Kern
waffen nicht mehr prinzipiell als geeignetes 
Mittel zur Lösung zwischenstaatlicher Kon
flikte gelten. 
(b) Friede hat zu seiner Bedingung eine 
politische, gesellschaftliche und wirtschaft
liche Ordnung, die sich auf Wahrheit, 
Gerechtigkeit, tätige Solidarität und Frei
heit verpflichtet weiß; ihr Gelingen steht 
genauso wie ihr Mißlingen in der Verant
wortung der Menschen und erfordert ge
meinsame, andauernde und umfassende 
Anstrengungen. 

In der Verabschiedung des Kriegs als 
eines möglichen, wenn auch erst beim 
Versagen aller anderen zu rechtfertigenden 
Mittel (a) ist die Enzyklika „Pacem in 
terris" Johannes X X I I I . von 1963 zweifellos 
am weitesten gegangen. Ohne irgendwelche 
Einschränkungen stimmt sie der „in unse
ren Tagen" „unter den Menschen verbreite
ten" „Überzeugung" zu, „daß die Streitig
keiten, die unter Umständen zwischen den 
Völkern entstehen, nicht durch Waffenge
walt, sondern durch Verträge und Verhand
lungen beizulegen sind" 5 3, und erklärt unter 
Bezugnahme auf die „schreckliche Zerstö
rungsgewalt der modernen Waffen": 
„Darum widerstrebt es in unserem Zeital
ter, das sich rühmt, Atomzeitalter zu sein, 
der Vernunft, den Krieg noch als das geeig
nete Mittel zur Wiederherstellung verletzter 
Rechte zu betrachten."54 Es überrascht 
nicht, daß in diesem Zusammenhang neben 
der seit Leo X I I I . immer wieder55 empfohle
nen (gegenseitigen und kontrollierten) Ab
rüstung die Forderung begegnet, „daß 
Atomwaffen verboten werden"5 6. Ob man 
die zitierten Passagen der Enzyklika als 
offizielle Verabschiedung der Lehre vom 
gerechten Krieg interpretieren darf, wie 
manche Autoren meinen57, sei dahingestellt. 
Immerhin wird sie im Blick auf die moder
nen Vernichtungswaffen faktisch nicht her
angezogen sowie einer ihrer tragenden 

•Voraussetzungen unter dieser Gegebenheit 
ausdrücklich widersprochen, was zumin
dest auch die Folgerung zuläßt, daß der 
kriegerische Einsatz von Atomwaffen sitt
lich niemals rechtfertigbar ist. Dieser Folge
rung stimmt auch das I I . Vatikanum zu, 
wenn es in der Pastoralkonstitution „Gau
dium et spes" unter Aufnahme früherer 
Verurteilungen des totalen Krieges erklärt, 
daß „jede Kriegshandlung, die auf die 
Vernichtung ganzer Städte oder weiter 
Gebiete und ihrer Bevölkerung unter
schiedslos abstellt, [.. .] ein Verbrechen 
gegen Gott und gegen den Menschen [ist], 
das fest und entschieden zu verwerfen ist". 5 8 

Gegenüber dem charismatischen Optimis
mus von „Pacem in terris" wirkt die wieder-
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holte Warnung in „Gaudium et spes", die 
Gefahr des Krieges drohe weiterhin, so
lange und insofern die Menschen Sünder 
sind 5 9, wenn nicht resigniert, dann eben 
doch skeptisch. Die Zielperspektive ist 
nichtsdestoweniger in beiden Dokumenten 
dieselbe, nämlich die absolute Ächtung 
jeglichen Kriegs. Sie gilt nicht bloß als 
Gegenstand eschatologischer Verheißung, 
sondern gründet auf einer strengen und 
realisierbaren sittlichen Verpflichtung: 
„Die göttliche Vorsehung fordert dringend 
von uns, daß wir uns von der alten Knecht
schaft des Krieges befreien.4'60 Um diese 
Forderung zu verwirklichen und Methoden 
der Konfliktlösung zu finden, „die des 
Menschen würdiger sind", ist uns „von 
oben" lediglich noch eine „Frist" gewährt, 
die es zu nutzen gilt. Die absolute Achtung 
jeglichen Kriegs „auf der Basis einer Über
einkunft zwischen allen Nationen" 6 1 wird 
als der wichtigste und „mit allen unseren 
Kräften" zu betreibende Schritt auf dem 
Wege zu diesem Ziel hingestellt; zu dem 
denkbaren Teilschritt, diese generelle Äch
tung schon jetzt einseitig zu antizipieren, 
wie es faktisch in „Pacem in terris" gesche
hen ist, konnten sich die Konzilsväter 
allerdings nicht durchringen: Obzwar sie 
alle Argumente erwähnen, um Kriege zu 
vermeiden und ihre Unmenschlichkeit ein
zudämmen und dabei auch auf die beson
dere Komplexität der heutigen Weltlage 
und die Raffinesse moderner Kriegsmetho
den zu sprechen kommen, halten sie an 
einem „Recht auf sittlich erlaubte Verteidi
gung" 6 2 ausdrücklich fest,63 Die auf der 
geschichtlichen Erfahrung der Friedlosig-
keit beruhende Resignation hat Paul V I . 
allerdings ausdrücklich als „Versuchung" 
qualifiziert und sich verpflichtet gesehen, 
„selbst gegen alle Wahrscheinlichkeit zu 
erklären, daß der Friede immer möglich, 
daß der Friede immer verpflichtend ist". 6 4 

Der andere Leitgedanke, daß dauerhafter 
Friede nur im Zusammenhang mit einer 
umfassenden Ausrichtung des gesellschaft
lichen und politischen Lebens an Sittlich
keit und Gerechtigkeit erreicht werden kann 

(b), scheint so neu nicht zu sein. Denn daß 
der Friede der Nationen „sehr viel mehr auf 
gegenseitigem Wohlwollen und auf der 
Achtung der Rechte und der Würde der 
anderen als auf der Anzahl ihrer wehrhaften 
Männer und ihrer gewaltigen Festungen"65 

sowie ihrer Waffen beruht, war eigentlich 
im gesamten untersuchten Zeitraum der 
Standpunkt der Päpste gewesen. Neu ist 
aber, daß sich die „Basisarbeit" für den 
Frieden nicht nur auf die Forderung nach 
„Rückkehr" des einzelnen und der Gemein
schaft zu Christus und zu seiner Kirche und 
auf die Übung christlicher Grundhaltungen 
(Tugenden der Gerechtigkeit und der Liebe, 
Gebet, Bußübungen, Erneuerung der Her
zen, Einhaltung der göttlichen Gebote usw.) 
konzentriert66, die durch ihre fermentie
rende Kraft Neuordnung hervorbringen 
sollen67, sondern gleichrangig als zu den 
verschiedensten gesellschafts-, wirtschafts-
und weltpolitischen Maßnahmen verpflich
tend hingestellt wird. Das verleiht dem 
Einsatz für den Frieden erheblich mehr 
Konkretion, den konkreten Aufgaben je
doch (etwa der Beseitigung der Diskriminie
rung von Rassen68 oder der Ermöglichung 
des Aufbaus stabiler Volkswirtschaften in 
den Entwicklungsländern 6 9 oder der Erzie
hung der Jugend und der Öffentlichkeit zu 
einer Friedensgesinnung70 - um nur drei 
sehr unterschiedliche Beispiele herauszu
greifen - größere Dringlichkeit. Adressat 
dieser Verpflichtung zur Friedensarbeit sind 
- und das ist ebenfalls etwas Neues - nicht 
nur die Regierenden oder irgendwelche 
Staaten, sondern „die Christgläubigen des 
ganzen Erdkreises", ja darüber hinaus „alle 
Menschen guten Willens" 7 1, „die Mensch
heit", „wir alle" 7 2, die „Völkergemein
schaft"73. Daß diese Zumutung von Verant
wortung an den einzelnen ernst gemeint ist, 
zeigt sich u. a. deutlich an drei Konsequen
zen: Die Katholiken sollen „zur rechten 
Erfüllung ihrer Aufgabe in der internatio
nalen Gemeinschaft eine tatkräftige und 
positive Zusammenarbeit anstreben mit den 
getrennten Brüdern, die sich gemeinsam mit 
ihnen zur Liebe des Evangeliums bekennen, 
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und mit allen Menschen, die den wahren 
Frieden ersehnen"74. Zum zweiten gilt bei 
dem, der einen Befehl zu einem Kriegsver
brechen ausführt, die Berufung auf blinden 
Gehorsam als nicht entschuldigend.75 

Schließlich wird die Möglichkeit der Wehr
dienstverweigerung aus Gewissensgründen 
angesprochen; zwar wird sie nicht eigens 
positiv qualifiziert, aber eben auch nicht, 
wie noch bei Pius X I I . , negativ76; darüber 
hinaus wird für die Verweigerer staatlicher 
Rechtsschutz gefordert - „vorausgesetzt 
(allerdings), daß sie zu einer anderen Form 
des Dienstes an der menschlichen Gemein
schaft bereit sind" 7 7. Ferner dürften gerade 
sie bei denjenigen mitgemeint sein, „die bei 
der Wahrung ihrer Rechte darauf verzich
ten, Gewalt anzuwenden, sich vielmehr auf 
Verteidigungsmittel beschränken, so wie sie 
auch den Schwächeren zur Verfügung ste
hen", und die deshalb ausdrücklich gelobt 
werden78. 
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land, München 1979, 100-113. 
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